
 

 

 

AXER PARTNERSCHAFT 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater 

Köln • Düsseldorf 
 

 

 

 

Effektiver Einsatz von Kontrollmitteilungen 
Stand: 15.02.2006 

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Einführung...............................................................................................................................2 

2. Kontrollmitteilungen im Rahmen von Betriebsprüfungen........................................................3 

Grundsätze .................................................................................................................................3 

Einschränkungen bei Kreditinstituten .........................................................................................4 

Anlass für die Anfertigung von Kontrollmitteilungen ...................................................................4 

Einschränkungen bei der Kontrolle.............................................................................................5 

Rechtsbehelfe gegen Kontrollmitteilungen .................................................................................5 

3. Mitteilungspflichten der Finanzbehörden ................................................................................5 

Grenzüberschreitende Mitteilungen............................................................................................6 

4. Kontrollmitteilungen durch die EU-Zinsrichtlinie .....................................................................6 

Checkliste der Vorgehensweise bei Kontrollmitteilungen ................................................7 

Diese Staaten versenden Kontrollmitteilungen...........................................................................8 

5. Kontrollmitteilungen im Erbfall ................................................................................................9 

Kontrollmitteilungen für die Steuerakten des Erblassers............................................................9 

Kontrollmitteilungen für die Steuerakten des Erwerbers ............................................................9 

Dürener Straße 295 
50935 Köln 

Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 

info@axis.de 

 Uerdinger Str. 12 
40474 Düsseldorf 

Fon 0211 / 43 83 56 0 
Fax 0211 / 43 83 56 11 
info@axis.de 

Eine Einheit der axis-Beratungsgruppe 



Seite 2 

 

Axer Partnerschaft 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater 

Dürener Straße 295 
50935 Köln 

Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 

info@axis.de 
www.axis.de 

 

 

Effektiver Einsatz von Kontrollmitteilungen 
 

1. Einführung 

Die Diskussion um den „gläsernen Steuerzahler" hat zwar insbesondere durch die Kontenabfra-
ge der Finanzbehörden bei inländischen Kreditinstituten deutlich zugenommen. 2005 gab es 
62.410 solcher Anfragen über die BaFin nach § 24c KWG, im Jahr zuvor waren es erst rund 
39.000. Die Finanzverwaltung hat über den seit April 2005 möglichen Zugriff auf die Kontenda-
ten nach § 93 AO im vergangenen Jahr 8.689 Abfragen gestartet, wie das BMF am 9.2.2005 
mitteilte. Das ergibt für das Jahr 2005 insgesamt 71.099 Abfragen. 
Hierbei zählt jede Anfrage einer Behörde nur einmal, doch werden durch sie zahlreiche An-
schlussanfragen bei den 2.300 Kreditinstituten in Deutschland ausgelöst. Mittlerweile ist das 
System automatisiert, die Zahl der Abfragen auf die rund 650 Millionen inländischen Konten soll 
technisch auf ein tägliches Abfragevolumen im vierstelligen Bereich ausgebaut werden. Nach 
Informationen der Finanzverwaltung anlässlich des BFH-Verfahrens zur Spekulationsbesteue-
rung für 1999 wurde allein im dritten Quartal 2005 in Rheinland-Pfalz bei jeder zweiten von 102 
Kontenabfragen unbekannte Konten und Depots festgestellt. 
Doch diese Maßnahme ist nur ein Mosaikstein auf dem Weg, mehr und bessere Informationen 
über die Einkünfte der Bürger zu erhalten. Ein bewährtes und seit Jahren angewendetes Mittel 
ist das Ausstellen von Kontrollmitteilungen, wovon Finanzbeamte besonders im Rahmen von 
Betriebsprüfungen regen Gebrauch machen. 
Unter den Begriff Kontrollmitteilungen fallen in erster Linie Mitteilungen einer Finanzbehörde an 
eine andere Finanzbehörde zur Überprüfung von steuerlichen Verhältnissen eines Steuerpflich-
tigen. Sie werden insbesondere angefertigt anlässlich einer Außenprüfung (§ 194 Abs. 3 AO), 
darüber hinaus aber auch zum Informationsaustausch zwischen Finanz- an anderen Behörden 
zur Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Leistungsmissbrauch (§ 31a AO).  
Jüngst haben die Kontrollmitteilungen weiter an Bedeutung zugenommen, ausgelöst durch ge-
setzliche Maßnahmen: 

 EU-Zinsrichtlinie: 22 EU-Staaten melden grenzübergreifend Kapitalerträge der Anleger 
mit ausländischem Wohnsitz. 

 Identifikationsmerkmal: Eine auf Dauer vergebene Steuer- oder Wirtschafts-
Identifikationsnummer (§ 139a AO) soll zur eindeutige Identifizierung des Steuerpflichti-
gen führen und etwa bei der Zuordnung von Kontrollmitteilungen helfen. 

 Jahresbescheinigung: Diese Auflistung der Banken nach § 24c EStG ist zwar kein di-
rekter Austausch von Behörden. Sie kann aber durch den Umweg über den Anleger ef-
fektiv zur Kontrolle der Kapital- und Veräußerungseinkünfte verwendet werden. 

Nachfolgend werden die einzelnen Formen der Kontrollmitteilungen sowie ihre gesetzlichen 
Grundlagen erläutert. 
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Hinweis: Zu den einzelnen Kontrollmöglichkeiten gibt es jeweils separate Beiträge: 
 2005: Das Jahr des gläsernen Anlegers 
 Juli 2005: Die EU-Zinssteuer ist da 
 Die Jahresbescheinigung der Kreditinstitute 
 Kontoabfragen durch die Finanz- und Sozialbehörden 
 Das Kontrollnetz bei Konten und Depots 

 

2. Kontrollmitteilungen im Rahmen von Betriebsprüfungen 

Grundsätze 

Dem Grunde nach dient eine Außenprüfung vornehmlich dem Ziel, Steuergerechtigkeit durch 
gerechte Vollziehung der Steuergesetze zu verwirklichen. Sie darf nicht eigens zu dem Zweck 
durchgeführt werden, die Verhältnisse anderer Personen zu erforschen (BFH 18.2.1997, VIll R 
33/95, BStBl. II 1997, 499). Trotzdem darf und muss die Finanzverwaltung bestimmte, durch den 
Betriebsprüfer gewonnene, Erkenntnisse weiterleiten. 
Werden anlässlich einer Außenprüfung Verhältnisse anderer Personen als des geprüften Steu-
erpflichtigen festgestellt, ist die Auswertung der Feststellungen insoweit zulässig, als ihre Kennt-
nis für die Besteuerung dieser anderen Personen von Bedeutung ist oder die Feststellungen 
eine unerlaubte Hilfeleistung in Steuersachen betreffen (§ 194 Abs. 3 AO). Dies geschieht da-
durch, dass der Prüfer eine Kontrollmitteilung über die Feststellungen anfertigt und der für die 
andere Person zuständigen Finanzbehörde zusendet. Die prüft dann, ob diese mitgeteilten Ver-
hältnisse bei der Besteuerung berücksichtigt sind.  
Somit stellt die Kontrollmitteilung eines der effektivsten Nebenprodukte der Betriebsprüfung dar. 
Sie wird ohne Ersuchen erteilt und betrifft nicht den geprüften Steuerpflichtigen selbst, sondern 
die steuerlichen Belange Dritter. Dies kann dann eine Kettenreaktion auslösen, wenn anlässlich 
der Kontrollmitteilung auch beim betroffenen Dritten eine Außenprüfung durchgeführt wird und 
es anschließend sogar noch zu einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren kommt. 
Hinweis: Es steht im Ermessen des Prüfers, in welchen Fällen und in welchem Umfang er Kon-
trollmitteilungen anfertigt. Nicht vorgesehen ist die Pflicht des Betriebsprüfers, den Geprüften 
über die Fertigung von Kontrollmitteilungen zu unterrichten. Er kann ihn jedoch nach seinem 
Ermessen hiervon unterrichten, insbesondere wenn er hierzu befragt wird. 
Unter Experten ist umstritten, inwieweit dem Geprüften ein Informationsrecht über die Verwen-
dung seiner Daten zusteht, denn eine heimliche Weitergabe könnte als Datendiebstahl angese-
hen werden, was ein Verwertungsverbot nach sich würde. Der Geprüfte darf den betroffenen 
Dritten über die Kontrollmitteilungen unterrichten. Das hätte zwei Vorteile: 

 Die Geschäftsbeziehung würde minder schwer belastet. 
 Die dritte Person könnte noch eine strafbefreiende Selbstanzeige vornehmen. 

Inhalt einer Kontrollmitteilung darf nur sein, was zwischen Beginn und Ende der Betriebsprüfung 
festgestellt wird und Inhalt der Prüfungsanordnung ist. Somit muss das verwendete Material für 
den Zweck der Prüfung geeignet und erforderlich sein. Laut dem AEAO zu § 194 darf eine Prü-
fung schon gar nicht zu dem Zweck durchgeführt werden,  

 die Verhältnisse Dritter zu erforschen, 
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 gezielt nach einem bestimmten Raster oder ins Blaue hinein nach Steuersachverhalten 
Dritter zu suchen, 

 unbekannte Steuerfälle aufzudecken und zu ermitteln. 

Einschränkungen bei Kreditinstituten 

Durch Kontrollmitteilungen werden die Vertrauensbeziehungen zwischen dem Kreditinstitut und 
dem Kunden (Bankgeheimnis) massiv beeinträchtigt. Die Geheimhaltung hinsichtlich der Ge-
schäftsbeziehung zum Kunden ist gerade im Bankgeschäft wesentliche Grundlage der geschäft-
lichen Betätigung. Die Beeinträchtigung dieser gewerblichen Tätigkeit durch die Ausschreibung 
von Kontrollmitteilungen ist mithin als Eingriff in ein subjektives Recht bzw. rechtlich geschütztes 
Interesse des Kreditinstituts anzusehen. 
Bei Betriebsprüfungen von Kreditinstituten ist die Ausschreibung von Kontrollmitteilungen einge-
schränkt (§ 30a AO). Die Prüfer dürfen anlässlich der Außenprüfung bei einem Kreditinstitut die 
Guthaben oder Depots von Bankkunden nicht mit dem Zweck feststellen und abschreiben, um 
die ordnungsgemäße Versteuerung beim Bankkunden nachzuprüfen. Dementsprechend soll 
insoweit auch die Ausschreibung von Kontrollmitteilungen unterbleiben (§ 30a Abs. 3 Satz 2 
AO).  
Auch ein stichprobenhaftes Herausgreifen bestimmter Konten würde eine unbestimmte Samm-
lung von Material darstellen, die erst eine Verdachtsgewinnung im Sinne eines begründeten 
Anlasses ermöglichen soll. Dies wäre ein Verstoß gegen das Übermaßverbot, ein Fall von „Ras-
terfahndung“. Einen sachlichen Anknüpfungspunkt stellt auch nicht die außergewöhnliche Höhe 
des Guthabens eines bestimmten Kunden dar. Die Höhe des Guthabens lässt allenfalls Rück-
schlüsse auf eine etwaige erhöhte fiskalische Ergiebigkeit von Ermittlungsmaßnahmen zu, sagt 
jedoch nichts darüber aus, ob der betreffende Kunde seine Steuern ordnungsgemäß erklärt oder 
nicht. Ein Abstellen auf die Höhe des Guthabens wäre also ein sachfremder und damit im Sinne 
von Art. 3 GG willkürlicher Gesichtspunkt. 
Die Prüfung einer Bank darf daher nicht zur Prüfung ihre Kunden genutzt werden. Ein Streit-
punkt ist hierbei immer wieder die Auswertung der internen CpD-Konten, um Tafelgeschäfte 
oder anonyme Geldtransfers ins Ausland aufzudecken. Grundsätzlich begründet die Inhaber-
schaft von Tafelpapieren allein weder einen hinreichenden Anlass, noch einen steuerstrafrechtli-
chen Anfangsverdacht. 
Umgekehrt ist jedoch ein Sammelauskunftsersuchen zulässig, wenn sich im Rahmen der Au-
ßenprüfung bei einem Kreditinstitut Besonderheiten ergeben sollten. 

Anlass für die Anfertigung von Kontrollmitteilungen 

Mitgeteilt werden können alle tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, die Bedeutung haben 
können für die Besteuerung dem Grunde und der Höhe nach. Dies können zum Beispiel Rech-
nungen, Zahlungen, Inhalte von Verträgen, außergewöhnliche Sachverhalte, nebenberufliche 
Tätigkeiten, Auslandsbeziehungen und ähnliches sein.  
Für die Fertigung von Kontrollmitteilungen muss auf Grund des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung zumindest ein hinreichender Anlass gegeben sein, der dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entspricht. Allerdings ist nicht erforderlich, dass bereits konkrete Anhalts-
punkte für eine Steuerhinterziehung vorliegen. Es ist bei Vorhandensein eines konkreten Anlas-
ses weder eine Beschränkung der Anzahl von Kontrollmitteilungen noch auf außergewöhnliche 
Vorgänge vorgesehen.  
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Einschränkungen bei der Kontrolle 

Eine Rechtsposition des geprüften Betriebes, von der Anfertigung von Kontrollmitteilungen ge-
nerell verschont zu bleiben, existiert nicht. Auch kann sich der außengeprüfte Bürger nicht aus 
rein wirtschaftlichen Interessen gegen die Fertigung von Kontrollmitteilungen wenden. Nur das 
Aussageverweigerungsrecht von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern steht 
gemäß § 102 AO der Ausfertigung von Kontrollmitteilungen entgegen. Findet zum Beispiel eine 
Außenprüfung bei einem Steuerberater statt, hat die Ausschreibung von Kontrollmitteilungen 
über Verhältnisse der Mandanten zu unterbleiben, soweit der Berater bei Einholung einer Aus-
kunft bei ihm selbst ein Auskunftsverweigerungsrecht hätte. 
Einschränkungen bestehen auch hinsichtlich der Erkenntnisse, die für die Besteuerung von An-
gehörigen des Geprüften Bedeutung haben, § 101 AO. Hiernach ist die Fertigung von Kontroll-
mitteilungen unzulässig, wenn die Erkenntnisse durch Auskunft des geprüften Steuerpflichtigen 
erlangt werden und eine Belehrung nach § 101 Abs. 1 Satz 2 AO unterblieben ist. Diese Unter-
lassung führt nämlich zu einem Verwertungsverbot.  
Hinweis: Bei Berufsgeheimnisträgern ist keine Belehrung über das Auskunftsverweigerungs-
recht vorgesehen. Der Gesetzgeber unterstellt hier, dass etwa Steuerberater oder Rechtsanwäl-
te ihre Rechte kennen. Hier kommt es daher mangels Belehrung nicht zu einem Verwertungs-
verbot. 

Rechtsbehelfe gegen Kontrollmitteilungen 

Eine Kontrollmitteilung ist kein Verwaltungsakt, da sie weder gegenüber dem geprüften Steuer-
pflichtigen noch gegenüber der anderen Person etwas regelt und somit auch keine Außenwir-
kung entwickelt, § 118 AO. Dies gilt auch dann, wenn der Prüfer Mitteilung von der Kontrollmit-
teilung macht. Der Betroffene oder der geprüfte Unternehmer kann sich jedoch unmittelbar mit 
einer Leistungsklage gegen die Weiterleitung der Kontrollmitteilung wenden, wenn sie in ihren 
Rechten verletzt sind.  
Anders sieht es aus, wenn der Betriebsprüfer gezielt um Auskunft oder Vorlage von Unterlagen 
bittet, die zur Ausfertigung von Kontrollmitteilungen verwendet werden sollen. Dann liegt ein 
unzulässiges Ausforschen von Verhältnissen Dritter vor. Gegen dieses Auskunfts- und Vorlage-
ersuchen als Verwaltungsakt kann mittels Einspruch oder einer Anfechtungsklage vorgegangen 
werden.  

3. Mitteilungspflichten der Finanzbehörden 

Kann der Betriebsprüfer im Rahmen seines Ermessen über das Ausstellen von Kontrollmittei-
lungen entscheiden, hat die Finanzverwaltung auch eine Reihe von Pflichten, die gewonnenen 
Erkenntnisse weiterzuleiten. 

 Gemäß § 31 Abs. 1 AO sind die Finanzbehörden seit August 2002 verpflichtet, Besteue-
rungsgrundlagen, Steuermessbeträge und Steuerbeträge an Körperschaften des öffentli-
chen Rechts zur Festsetzung von solchen Abgaben mitzuteilen, die an diese Besteue-
rungsgrundlagen, Steuermessbeträge oder Steuerbeträge anknüpfen. 

 Besteuerungsgrundlagen, die für die Steuerpflicht und die Bemessung der Steuer maß-
gebend sind, etwa der Gewerbesteuermessbetrag. 

 Nach § 31 Abs. 2 AO Mitteilung der für die Beitragsfestsetzung relevanten Verhältnisse 
an die Träger der gesetzlichen Sozialversicherung, die Bundesagentur für Arbeit, Ar-
beitsämter sowie die Künstlersozialkasse. 
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 Gemäß § 45d Abs. 2 EStG Kapitalerträge an die Sozialleistungsträger. 
 Mitteilungen im Rahmen der Bekämpfung von Schwarzarbeit nach § 31a Abs. 2 AO. 
 Mitteilung an die Strafverfolgungsbehörden bei Verdacht der Geldwäsche nach § 31b 

AO. 

Grenzüberschreitende Mitteilungen 

§ 117 AO ermächtigt deutsche Finanzbehörden zur Inanspruchnahme und Leistung zwischen-
staatlicher Amtshilfe. Dies umfasst auch die Übersendung von grenzüberschreitenden Kontroll-
mitteilungen. Daher können im Rahmen von Außenprüfungen Auskünfte an ausländische Fi-
nanzbehörden erteilt werden. Allerdings sind ausschließlich auf die ausländische Besteuerung 
abzielende Ermittlungsmaßnahmen im Rahmen einer BP nicht von der Prüfungsanordnung ge-
deckt. Insoweit müssen die Meldungen unterbleiben. Übrig bleiben daher Tatsachen, die als 
Zufallsfunde anlässlich der inländischen Prüfung anfallen.  
Hinweis: Vor einer grenzüberschreitenden Erteilung von Auskünften ist rechtliches Gehör zu 
gewähren, § 117 Abs. 4 AO. 
Neben den herkömmlichen Kontrollmitteilungen sind auch so genannte Spontanauskünfte an die 
Finanzbehörde eines EU-Mitgliedsstaates möglich. 

 Steuern eines Mitgliedsstaates sind verkürzt worden 
 Indirekte Steuern wurden nicht zutreffend erhoben 
 Zur Steuerumgehung wurden Geschäftsbeziehungen über dritte Staaten geleitet 
 Unzulässige Gewinnabgrenzung zwischen nahe stehenden Personen 
 Gewährung einer Steuerermäßigung, die zu einer Besteuerung in einem anderen Mit-

gliedsstaat führen könnte 
 Ein für die zutreffende Steuerfestsetzung erheblicher Sachverhalt bekannt wird 

Für solche Auskünfte müssen objektive Anhaltspunkte für die Vermutung eines steuerlichen 
Verstoßes vorliegen: So genügt es nicht, dass lediglich ein Gesetzesverstoß vermutet wird. 

4. Kontrollmitteilungen durch die EU-Zinsrichtlinie 

Grundlage der grenzüberschreitenden Kontrollen von Kapitaleinkünften ist die Richtlinie 
2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (Amtsblatt der EU, L 157/38 vom 
26.06.2003 sowie Änderungsrichtlinie 2004/587/EG, Entscheidung des Rates 2004/587/EG vom 
19.7.2004, ABl EU Nr. L 257 S. 7). Die EU-Zinsrichtlinie wirkt in 25 EU-Staaten sowie auch auf 
die aus Anlegersicht wichtigsten Drittländer. Die inländischen Vorschriften hierzu sind: 

 § 45e EStG: Das Bundesamt für Finanzen (BfF) ist die deutsche Kontrollinstanz. Das BfF 
erhält Kontrollmitteilungen aus den anderen Ländern und verschickt die Meldungen der 
heimischen Banken über die Grenze. 

 ZIV: Eine Zinsinformationsverordnung transferiert die EU-Richtlinie in deutsches Recht.  
 §§ 45e i.V.m. 45d Abs. 2 EStG: Im Ausland gefertigte Kontrollmitteilungen können so-

wohl ans Wohnsitzfinanzamt des Anlegers als auch an Sozialleistungsträger weitergege-
ben werden. 

 § 50e Abs. 1 EStG: Banken, welche die neuen EU-Maßnahmen nicht hinreichend beach-
ten, begehen eine Ordnungswidrigkeit. 

 § 50b EStG: Finanzbehörden dürfen bei Banken die ordnungsgemäße Durchführung der 
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Richtlinie überprüfen. 

Generell von der Zinsrichtlinie erfasst wird eine natürliche Person, die in einem EU-Mitgliedstaat 
ansässig ist und ein Konto in einem anderen Land als dem Wohnsitzstaat hat. 

22 EU-Staaten, darunter Deutschland, haben sich zu einem Informationsaustausch verpflichtet. 
Das bedeutet, dass sie von der Richtlinie betroffene Kapitalerträge von EU-Bürgern mit abwei-
chendem Wohnsitz über die Grenze melden. Hierbei teilt die Zahlstelle (z.B. die Bank) der zu-
ständigen Behörde folgende Informationen mit: 

 Identität und Wohnung des wirtschaftlichen Eigentümers,  
 Namen und Anschrift der Zahlstelle,  
 Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers,  
 Gesamtbetrag der Zinsen oder Erträge.  

Auch die EU-Staaten, die selbst den Quellensteuerabzug anwenden, erhalten automatisch Aus-
künfte über die Zinserträge, die seine Gebietsansässigen in den 22 EU-Mitgliedstaaten erzielen, 
die am automatischen Auskunftsaustausch teilnehmen. 

Checkliste der Vorgehensweise bei Kontrollmitteilungen 

 Die Auskunftspflicht der Richtlinie erstreckt sich auf Auskünfte über den Empfänger der 
Zinszahlungen, den wirtschaftlichen Eigentümer. 

 Weist der Kontoinhaber nach, dass er nicht wirtschaftlicher Eigentümer ist, muss die Bank 
die Identität des richtigen Besitzers feststellen. 

 Betroffen sind nur natürliche Personen, deren Wohnsitz in einem anderen EU-Staat als dem 
Anlageland liegt. Auf juristische Personen greifen die neuen Kontrollen nicht. 

 Gibt eine Person mit einem in der EU ausgestellten Pass/Personalausweis an, in einem 
Drittstaat ansässig zu sein, muss dies durch einen Nachweis über den steuerlichen Wohn-
sitz belegt werden, der von der zuständigen Behörde dieses Drittstaates ausgestellt wurde. 
Wird dieser Nachweis nicht vorgelegt, gilt der Wohnsitz als in dem EU-Mitgliedstaat bele-
gen, in dem der Pass oder ein anderer amtlicher Identitätsausweis ausgestellt wurde 

 Kreditinstitute – in der Richtlinie Zahlstelle genannt – ermitteln die Identität des Kunden. Bei 
ab 2004 eingegangenen Kontenbeziehungen sind neben Namen und Anschrift auch eine 
Steuer-Identifikationsnummer oder Geburtsdatum und –ort laut Pass oder Personalausweis 
festzuhalten. Da die erforderliche Steuernummer bei Deutschen (nach §§ 139a ff: AO soll 
ein bundeseinheitliches Ordnungsmerkmal erstellt werden) noch nicht vorliegt, begnügen 
sich die Banken mit dem Geburtsdatum. 

 Dann melden die Banken der zuständigen Behörde im eigenen Land sämtliche Zinserträge 
ihrer ausländischen EU-Kunden. 

 Die Kontrollmeldung umfasst neben den Anlegerinformationen auch Bankdaten, Konto-
nummer sowie die Höhe der Zinserträge. Die Zahlungen sind zu splitten in die unterschiedli-
chen Zinsarten. 

 Die Behörde übermittelt die gesammelten Daten mindestens einmal jährlich an das im 
Wohnsitzland des Anlegers zuständige Amt und zwar binnen sechs Monaten nach dem En-
de des Steuerjahres. Das ist in Deutschland das Bonner Bundesamt für Finanzen, das auch 
die Meldungen über die Grenze versendet. 

 Von dort aus gelangen die Informationen an die entsprechenden Finanzbehörden. 
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Die übrigen drei EU Länder Österreich, Belgien und Luxemburg versenden keine Kontrollmittei-
lungen. Anleger können die dort einbehaltene Quellensteuer jedoch vermeiden, indem sie sich 
für Kontrollmeldungen entscheiden. Sie beantragen, dass die Steuer nicht einbehalten wird. Die 
Mitgliedstaaten, die die Quellensteuer anwenden, sollen eines oder beide der folgenden Verfah-
ren vorsehen: 

 Der Steuerpflichtige kann die Bank im Quellenstaat zur Erteilung der gleichen Auskünfte 
wie bei dem automatischen Informationsaustausch ermächtigen. 

 Der Steuerpflichtige legt der Bank im Quellenstaat eine Bescheinigung seiner nationalen 
Steuerbehörde vor. 

Dann werden beispielsweise österreichische oder belgische Erträge wie solche aus Dänemark 
oder den Niederlanden behandelt, Quellensteuer wird nicht einbehalten. 
Hinweis: Die Übergangsregelung Quellensteuer dürfen die Länder allerdings nur befristet an-
wenden. Sie endet, wenn sämtliche in der Richtlinie aufgeführten Drittstaaten wie die Schweiz, 
Liechtenstein und Andorra den Quellensteuerabzug einführen sowie Auskünfte nach dem 
OECD-Musterabkommen erteilen und auch die USA sich zu solchen Mitteilungen verpflichtet. 

Diese Staaten versenden Kontrollmitteilungen 

Anquilla und Aruba 

Azoren (Teil Portugals) 

Cayman-Inseln 

Dänemark 

Deutschland 

Estland 

Finnland 

Frankreich  

Gibraltar 

Griechenland 

Großbritannien 

Irland 

Italien 

Kanarische Inseln (Teil Spaniens) 

Lettland 

Litauen 

Madeira (Teil Portugals) 

Malta 

Montserrat 

Niederlande 

Polen 

Portugal 
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Schweden 

Slowakei 

Slowenien 

Spanien (mit Kanarischen Inseln) 

Tschechien 

Ungarn 

Zypern (nur griechischer Teil) 

 

5. Kontrollmitteilungen im Erbfall 

Da die Banken im Todesfall die Kontenstände des Erblassers an die für die Erbschaftsteuer zu-
ständigen Finanzbehörden mitteilen, erhalten diese eine Reihe von Informationen. Diese Daten 
sind natürlich auch für die Wohnsitzfinanzämter von Verstorbenem und den Nachkommen inte-
ressant, um die Einkommensteuer richtig festsetzen zu können. Daher gibt es ab bestimmten 
Vermögenshöhen die Pflicht, Kontrollmitteilungen auszustellen. 

Kontrollmitteilungen für die Steuerakten des Erblassers 

Das für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt hat dem Finanzamt, das für die Besteuerung 
des Erblassers nach dem Einkommen zuständig ist, den ermittelten Nachlass mitzuteilen, wenn 
 dessen Reinwert (hinterlassene Vermögenswerte abzüglich Erblasserschulden mit Ausnah-

me einer Zugewinnausgleichsverpflichtung) mehr als 250.000 Euro beträgt oder  
 das zum Nachlass gehörende Kapitalvermögen (Wertpapiere und Anteile, Guthaben, Forde-

rungen, Ansprüche auf Renten oder andere wiederkehrende Bezüge, Zahlungsmittel) über 
50.000 Euro liegt. 

Den Kontrollmitteilungen sollen Zweitschriften der Anzeigen der Geldinstitute nach § 33 ErbStG 
i.V. mit § 1 ErbStDV beigefügt werden. Zusätzlich anzugeben sind Erwerbe auf Grund eines 
Vertrags zugunsten Dritter (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG) mit Ausnahme von Ansprüchen aus Le-
bensversicherungsverträgen. 

Kontrollmitteilungen für die Steuerakten des Erwerbers 

Das für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt hat dem Finanzamt, das für die Besteuerung 
des Erwerbers nach dem Einkommen zuständig ist, den Erwerb mitzuteilen, wenn  
dessen erbschaftsteuerlicher Bruttowert (Anteil an den hinterlassenen Vermögenswerten ohne 
Abzug der Erblasserschulden zuzüglich Wert der sonstigen Erwerbe) mehr als 250.000 Euro 
beträgt oder  
das zum Erwerb gehörende Kapitalvermögen (Wertpapiere und Anteile, Guthaben, Forderun-
gen, Ansprüche auf Renten oder andere wiederkehrende Bezüge, Zahlungsmittel) über 50.000 
Euro liegt.  
Für Schenkungen von Kapitalvermögen gilt die Wertgrenze von 50.000 EUR entsprechend. 
Die Kontrollmitteilungen sind unabhängig davon zu erteilen, ob es zu einer Steuerfestsetzung 
gekommen ist. Es bleibt den Erbschaftsteuer-Finanzämtern unbenommen, auch in anderen Fäl-
len bei gegebenem Anlass, z.B. wenn eine Schenkung erst im Rahmen einer Außenprüfung 
oder Fahndung aufgedeckt wurde, Kontrollmitteilungen zu übersenden.  
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Ihre Ansprechpartner bei der Axer Partnerschaft zu Fragen der Vermögensanlage: 

 

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht 
Rolfjosef Hamacher 
Fon 0221/47 43 440 
Fax 0221/47 43 499 
hamacher@axis.de 
 

oder 

 

Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
Dipl.-Betriebswirt Bernhard Fuchs 
Uerdinger Strasse 12 * 40474 Düsseldorf 
Fon: 0211/43 83 560 
Fax: 0211/43 83 5611 
bernhard.fuchs@rafuchs.de 
fuchs@axis.de 
 


